Antragsteller
Stand: 15. Dezember 2009
     
     
     

     

Adresse bitte unbedingt anführen
Datum

EINGANGSVERMERK der Berufsschule

Bitte in der zuständigen Berufsschule einbringen

     
     
     
     
Befreiung vom Berufsschulbesuch 

gemäß § 23 Abs. 1 und 2 Schulpflichtgesetz

 FORMCHECKBOX 
 Ich ersuche um Befreiung vom Besuch der gesamten  FORMCHECKBOX 
 (./  FORMCHECKBOX 
 (./  FORMCHECKBOX 
 (. Klasse.

 FORMCHECKBOX 
 Ich ersuche um Befreiung vom Besuch des/der Unterrichtsgegenstandes/-gegenstände

     
     
     
in der  FORMCHECKBOX 
 (./  FORMCHECKBOX 
 (./  FORMCHECKBOX 
 (./  FORMCHECKBOX 
 (. Klasse.
( Zutreffendes bitte ankreuzen
Personaldaten und Daten der beruflichen Ausbildung:

Vor- und Zuname:      
Geboren am:       in      
Wohnadresse:      
Lehrberuf:       Lehrfirma:      
     
Dauer der Lehrzeit vom:       bis:      
Von der Wirtschaftskammer eingerechnete Lehrzeitverkürzung:       Monate


Für den Antrag werden folgende Gründe angeführt (maximal 4 Zeilen):


     


Anlagen (in Kopie, Vorder- und Rückseite)


Unterschrift des Erziehungsberechtigten, 


letztes Schulzeugnis


bei Volljährigkeit des Eigenberechtigten


protokollierter Lehrvertrag

Schule:

     
     
     
     

Datum

Befreiungsansuchen gem. § 23 Abs. 1 SchPflG *)
Die Schuldirektion befreit von folgenden Pflichtgegenständen:

     
     
     
     


Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters

Schule:
     
     
Datum

     
     
EINGANGSVERMERK LSR

Befreiungsansuchen gem. § 23 Abs. 2 SchPflG *)

Landesschulrat für Tirol

Abteilung C VI

Innrain 1

6020 Innsbruck

Stellungnahme der Schuldirektion:

     
     
     
     


Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters

*) Zur Beachtung:

· Befreiungsansuchen gem. § 11 Abs. 7 SchUG bzw. § 23 Abs. 1 SchPflG (Feststellung der Gleichwertigkeit von Unterrichtsgegenständen) fallen in die Kompetenz der Schuldirektion und werden ohne Befassung des Landesschulrates vom Schulleiter entschieden.

· Befreiungsansuchen gem. § 23 Abs. 2 SchPflG (Befreiung von Unterrichtsgegenständen aus gesundheitlichen, wirtschaftlichen, sozialen und sonstigen in der Person liegenden Gründen und Befreiung von einzelnen Klassen...) sind im Zuständigkeitsbereich des Landesschulrates.

